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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1957

Norm

StPO aF §281 Abs1 Z11 Ab

StPO §288 Abs2 Z3

StPO §477 Abs1

Rechtssatz

Bei einer Nichtigkeitsbeschwerde (Berufung wegen Nichtigkeit) des ö:entlichen Anklägers, die auf eine unrichtige

Anwendung des Strafgesetzes im Ausspruch über die verhängte Strafe gestützt ist ( § 281 Z 11 StPO), kann das

Rechtsmittelgericht in Stattgebung der Beschwerde auch dann auf eine strengere Strafe erkennen, wenn eine separate

Strafberufung daneben nicht vorliegt.
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Beisatz: Hier: tatsächliche Straferhöhung (T1)
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